
 

 
 

 
 
 
 
 
L a n d k r e i s   D i e p h o l z .  Postfach 1340  .  49343 Diepholz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Grundstück Lembruch, Rottweg 91 
Gemarkung Lembruch  

Flur 7  
Flurstück 81  
Vorhaben Nutzungsänderung Wagenremise zum Schweinemaststall BE 4 mit 528 Mastplätzen mit Errichtung einer Abluft-

reinigungsanlage;  I. Nachtrag zum Az. 03573-12  - Abluftreinigungsanlage 
 

Sprechzeiten BürgerService in Diepholz Bankverbindungen 
Mo + Di 7:30 - 17:00 Uhr, Mi 7:30 - 15:00 Uhr, Do 7:30 - 18:30 Uhr, Kreissparkasse Diepholz Kto. 13 144 BLZ 256 513 25 
Fr 7:30 - 13:00 Uhr IBAN: DE45256513250000013144       BIC:  BRLADE21DHZ 

Sprechzeiten der Anlaufstellen der Ausländerstelle Kreissparkasse Syke  Kto. 11 100 101 37 BLZ 291 517 00 
Di  8:00 - 12:00 Uhr, Do 8:00 – 12:00 Uhr, Do 14:00 - 17:00 Uhr IBAN: DE20291517001110010137      BIC:  BRLADE21SYK 

Übrige Öffnungs- und Sprechzeiten siehe unter www.diepholz.de. Volksbank Diepholz  Kto. 11 099 000 BLZ 250 695 03 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller anderen Fachdienste stehen IBAN: DE93250695030011099000       BIC:  GENODEF1BNT 
Ihnen außerdem nach telefonischer Vereinbarung zur Verfügung.  
 

 Der Landrat 
 Fachdienst Bauordnung 

und Städtebau 
 

  
  
Auskunft erteilt: Frau Poppe 
Gebäude: Kreishaus Diepholz 
 (Eingang "Römlingstr.") 
Zimmer: B 130 
Telefon: 05441 976- 1668 
Telefax: 05441 976- 4950 
E-Mail: * Sigrid.Poppe@diepholz.de 
  
Zentrale / Telefon: 05441/976-0 
Internet: * http://www.diepholz.de  

*Hinweis Infos zur rechtssicheren und rechtsverbindlichen 
  elektronischen Kommunikation finden Sie auf den 
  Internetseiten des Landkreises Diepholz 

Übergabeeinschreiben 
Herrn 
Ansgar gr. Austing 
Oldorf 9 
49401 Damme 
 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Mein Zeichen  (bei Antwort bitte angeben) 49356 Diepholz, Niedersachsenstr. 2 

  63 DH 02442/2013/71 04.11.2013 

 

po
p 

 
I. Nachtrag - Errichtung Abluftreinigungsanlage - 
 
 
Sehr geehrter Herr gr. Austing, 
 
mit meinem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid vom 22.08.2013 wurde 
die Erweiterung der bestehenden Anlage zum Halten von Mastschweinen auf dem Grund-
stück der  
 
 

Gemarkung 
Flur 

Flurstück 

Lembruch  
   7  
   81  
 

 
 
genehmigt. 
 
Zwischenzeitlich wurde von Ihnen ein I. Nachtrag gestellt. Dieser Änderungsantrag wurde 
von mir geprüft. 
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. . . 

Mein Genehmigungsbescheid wird daher um nachfolgende Nebenbestimmungen ergänzt: 
 
 
Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen: 
 
1. Lüftungsanlagen in der Betriebseinheit 4: 

 
− Die Leistung der Abluftventilatoren ist so zu bemessen, dass die Luftrate für 

Sommer und Winter nach DIN 18910 „Wärmeschutz geschlossener Ställe“ (Aus-
gabe 1992) erreicht wird. 
 

−  In der Stallluft dürfen durch Ammoniak, Hydrogensulfid und andere Gase keine 
gesundheitsschädlichen Konzentrationen auftreten. 
 

− Für den Fall, dass bei Ausfall der Zwangslüftung keine lebenserhaltende Luft-
versorgung gegeben ist, sind Einrichtungen erforderlich, die selbsttätig eine Not-
lüftung oder eine netzunabhängige Meldung der Störung bewirken. 
 

− Die Wärmedämmung der raumumschließenden Bauteile muss so bemessen 
werden, dass ein ausreichender Schutz gegen Oberflächenkondensat (Tauwas-
ser) sichergestellt ist. 
 

− Die gesamte Abluft des Stalles ist zu fassen und vollständig einer  
DLG-zertifizierten Abluftreinigungsanlage zur Reduzierung von Staub-,  
Ammoniak- und Geruchsemissionen zuzuführen. 
 

− Die Emission erfolgt aus Schächten senkrecht über Dach. 
 

− Die Abluftreinigungsanlage ist so zu konzipieren, dass im Austrittsbereich in die 
Umwelt kein Rohgasgeruch im Reingas mehr feststellbar ist. 
 

− Die Geruchsstoffkonzentrationen im Reingas dürfen 300 GE/qm nicht über-
schreiten.  
 

− Es sind geeignete Probenahme- und Messstellen vorzusehen. 
 

− Lüftungskanäle sind regelmäßig auf Staubablagerungen hin zu reinigen und vom 
Betreiber einer Funktionskontrolle zu unterziehen.   
 

− Über die ordnungsgemäße Installation der Lüftungsanlage bzw. Abluftreini-
gungsanlage ist eine Bescheinigung des Installateurs bzw. Anlagebauers vor In-
betriebnahme der Stallanlage vorzulegen (Bestätigung der Auflagen). (A) (bi203) 
 

5. Die Abluftreinigungsanlage ist entsprechend den Herstellerangaben regelmäßig zu 
pflegen und zu warten und auf ihren Wirkungsgrad hin zu prüfen. 
 

6. Es ist ein elektronisches Betriebstagebuch zu führen, welches der Genehmi-
gungsbehörde auf Verlangen vorzulegen ist. 
 
Im Betriebstagebuch sind wesentliche Vorkommnisse, wie z. B. Störungen und deren 
Behebung, kennzeichnende Betriebsdatenänderungen, behördlich angeordnete 
Messungen u.a. zu dokumentieren. 
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. . . 

 
7. Für die Abluftreinigungsanlage ist ein Wartungsvertrag mit der Fachfirma abzu-

schließen. Der Wartungsvertrag ist vor Inbetriebnahme der Anlage der Genehmi-
gungsbehörde vorzulegen.   
 

8. Der Nachweis des ordnungsgemäßen Betriebes der Abluftreinigungsanlage ist durch 
eine Abnahmemessung von einer amtlich anerkannten Messstelle nach  
§ 26 BImSchG innerhalb von 6 Monaten nach Inbetriebnahme und bei voller  
Belastung durchzuführen. 
Der Nachweis ist der Genehmigungsbehörde unverzüglich nach Abschluss der Mes-
sung vorzulegen. 
 

9. Die Abluftreinigungsanlage ist jährlich durch den Hersteller oder ein von ihm beauf-
tragtes Fachunternehmen auf ihre technische Zuverlässigkeit zu kontrollieren. Das 
Ergebnis der Prüfung ist zu dokumentieren und der Aufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 
 

10. Der geplante Mastschweinestall darf erst nach Einbau einer DLG-zertifizierten Ab-
luftreinigungsanlage zur Reduzierung von Staub-, Ammoniak- und Geruchsemissio-
nen in diese geplante Betriebseinheit in Betrieb genommen werden 
 

 
Wasserbehördliche Nebenbestimmung: 
 
1. Die Sohlen und die Wandungen des Wasserspeichers der Abluftfilteranlage sind aus 

einem Beton der Mindestgüte C 25/30 mit hohem Wassereindringwiderstand gemäß 
EN 206-1/ DIN 1045-2 herzustellen. Unvermeidliche Fugen (z. B. Anschlüsse Soh-
le/Wandungen) sind mit einem geeigneten Dichtungsmittel/-element dauerhaft flüs-
sigkeitsdicht abzudichten.  
 
Der Zulauf in den Güllekanal/-grube ist knapp unterhalb der Spaltenböden zu errich-
ten. Die Rohrdurchdringung (wenn auch nur zeitweise) ein- bzw. überstaut wird, ist 
unter Verwendung von speziellen Dichtungselementen/-einsätzen herzustellen und 
mit einer Rückstauklappe/-verschluss zu versehen. 

 
 
Kostenfestsetzung 
 
Für die Bearbeitung des Änderungsantrages erhebe ich Verwaltungskosten (Gebühren 
und Auslagen) in Höhe von 

838,05 €. 
 

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe des  
Kassenzeichens  05 1220 3101401 
innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung dieses Bescheides auf das Konto 13 144 bei 
der Kreissparkasse Diepholz, BLZ 256 513 25. 
 
Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 18.09.2013 haben Sie einen I. Nachtrag vorgelegt. Diesem Antrag 
wurde mit heutigem Änderungsbescheid zugestimmt. 
 
Nach den §§ 1, 3 und 13 des Gesetzes über die Erhebung von Gebühren und Auslagen in 
der Verwaltung vom 07.05.1962 (Nds. GVBl. S. 43) - in der zurzeit gültigen Fassung - 
werden für Amtshandlungen Kosten erhoben. 
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Für die Erteilung einer Änderungsgenehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz ist nach Nr. 44.1.8.1 des Kostentarifs zur Allgemeinen Gebüh-
renordnung vom 05.06.1997 (Nds. GVBl. S. 171) - in der zurzeit gültigen Fassung - eine 
Gebühr von 
 

500,00 € 
zu erheben. 
 
Da die Genehmigung nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes die 
Baugenehmigung einschließt, erhöht sich die vorstehend genannte Gebühr um den Be-
trag, der für die Erteilung der Genehmigung nach dem Baurecht zu zahlen wäre. 
 
Nach den Tarif-Nrn. 1.9 der Baugebührenordnung vom 06.05.1992 (Nds. GVBl. S. 128 ff) - 
in der zurzeit gültigen Fassung - ist für das Vorhaben eine Gebühr in Höhe von 
 

224,00 € 
zu erheben. 
 
Nach § 13 des Verwaltungskostengesetzes haben Sie die mir im Antragsverfahren ent-
standenen Auslagen zu erstatten, und zwar: 
 
 Beteiligung des Fachdienstes 66 /UWB 112,00 € 

 
 Zustellungsgebühren 2,05 € 

 
 

Es sind somit insgesamt Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) 
in Höhe von 
 838,05 € 
zu erheben. 
 
 
Hinweis: 
Eine Gebühr für die angeordnete Schlussabnahme nach § 77 Abs. 1 NBauO ist in der Geneh-
migungsgebühr nicht enthalten. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel des Widerspruches gegeben, das innerhalb 
eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Diepholz, 
Niedersachsenstr. 2, 49356 Diepholz, eingelegt werden kann. 
 
Sie können einen Rechtsbehelf auch auf elektronischem Weg an den Landkreis Diepholz 
senden. In diesem Fall beachten Sie bitte: Nur solche förmlichen Anträge und Wider- 
sprüche, die Sie über das „Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach“ (EGVP) an 
den Landkreis Diepholz senden, gelten als rechtswirksam gestellt bzw. erhoben. Nähere 
Informationen zum EGVP erhalten Sie im Internet unter http://www.diepholz.de.  
 
Einfache Mitteilungen und Anfragen können Sie natürlich wie bisher per eMail an den 
Landkreis Diepholz senden. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
im Auftrag 
 
Poppe 
 


